
Vertrauensschaden BGE 120 II 331  
  

A.- Im Juli 1987 gründete die Swissair Beteiligungen AG die IGR Holding AG, deren Firma später in IGR Holding 
Golf and Country Residences AG geändert wurde (nachstehend: IGR) [mit einem Eigenkapital von Fr. 200'000.-]. 
Die IGR wollte ihren Vertragspartnern luxuriöse Unterkünfte ("Residenzen") nahe an Golfplätzen im In- und 
Ausland zur Verfügung halten. Sie bot gegen eine "Mietvorauszahlung" von zwischen Fr. 30'000.- und Fr. 
90'000.- eine "Mitgliedschaft" an. Das Mitglied sollte berechtigt sein, während einer vierzigjährigen Vertrags-
dauer jedes Jahr einen Teil seiner Mietvorauszahlung "abzuwohnen" oder "abwohnen" zu lassen. Die Mitglied-
schaft stand auch Firmen offen.   
Mit Vertrag vom 22. Dezember 1988 trat die Wibru Holding AG als Mitglied Nr. 2291 der IGR bei und leistete in 
der Folge eine Mietvorauszahlung von Fr. 90'000.-. [In den Werbeunterlagen der IGR wurde die Einbindung die-
ses Unternehmens in den Swissair-Konzern in verschiedener Hinsicht werbemässig herausgestrichen].  
 

Mit Schreiben vom 16. Februar 1989 orientierte die IGR ihre Mitglieder über eine mögliche Zusammenarbeit 
mit der Euroactividade AG. In einem Schreiben vom 26. April 1989 gab die IGR Pläne bekannt, wonach die IGR 
ab 10. Mai 1989 als Tochtergesellschaft der Euroactividade AG weitergeführt werden sollte, an welcher die 
Swissair Beteiligungen AG zugleich eine Minderheitsbeteiligung erwerben sollte; in diesem Zusammenhang 
kündigte sie auch Änderungen am Konzept des den Mitgliedern gebotenen Leistungspakets an. Am 23. August 
1989 teilte M. als "Chairman der Euroactividade Group" den IGR-Mitgliedern in einem Rundbrief mit, dass der 
Verkauf der IGR an die Euroactividade AG inzwischen erfolgt sei, und verwies auf die weiteren Ausbau-
pläne [Die Swissair war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an der IGR beteiligt].  
 

In einem Brief vom 7. März 1990 gestand die IGR dann indessen, sie sei leider immer noch nicht in der Lage, das 
definitive neue Konzept vorzulegen; die Geschäftsleitung halte es unter diesen Umständen nicht für fair, die 
Mitgliederbeiträge weiter zurückzuhalten; sie habe sich deshalb entschlossen, die bestehenden Mitgliedschaf-
ten aufzukündigen und die geleisteten Zahlungen zuzüglich einer Verzinsung zu 7% zurückzuerstatten.   
 

Die Wibru Holding AG wartete jedoch in der Folge vergeblich auf die Rückzahlung. Nachdem wiederholte Mah-
nungen erfolglos geblieben waren, wandte sich die Wibru Holding AG an die Swissair. Diese hielt in ihrem Ant-
wortschreiben fest, die IGR sei seit Mai 1989 eine hundertprozentige Tochter der Euroactividade AG; im übri-
gen sei über die IGR inzwischen der Konkurs eröffnet worden.  
 

B.- Am 28. Oktober 1991 klagte die Wibru Holding AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die 
Swissair Beteiligungen AG auf Bezahlung von Fr. 97'808.-. Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 8. 
Juni 1993 ab.  
 

C.- Das Bundesgericht heisst die von der Klägerin eingelegte Berufung teilweise gut und weist die Streitsache zu 
neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurück.  
 

Aufträge: Mit welcher Begründung verpflichtete das Bundesgericht die Swissair zur Zahlung?  
  

Rechtsquellen: Art. 1, 41, 62, 97 OR  Art. 2 ZGB  
 

Hilfestellung: überprüfen Sie, ob die Voraussetzungen der Haftung aus Vertrag, unerlaubter Handlung oder un-

gerechtfertigter Bereicherung erfüllt sind 
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